
BENUTZUNGSORDNUNG 

 
   für die Benutzung der Kühlanlage und/oder den Schlachtraum in der OG Kirrweiler 

 

 

 

      § 1 

 

Die Kühlanlage und der Schlachtraum stehen allen Bürgern sowie Vereinen zur Verfügung 

 

 

      § 2 

 

Die Benutzung der Kühlanlage und/oder des Schlachtraumes muss rechtzeitig beim 

Ortsbürgermeister oder dessen Vertretung beantragt werden. 

 

Bei mehreren Anträgen richtet sich die Entscheidung nach der Reihenfolge des Einganges. 

 

  Für die Benutzung stehen folgende Räume zur Verfügung : 

 

    ⇒⇒⇒⇒     Kühlraum 

⇒⇒⇒⇒    Schlachtraum 

 

 

 

§  3 

 

  Das Benutzungsentgelt setzt sich aus einer Grundgebühr sowie 

        den tatsächlichen angefallenen Stromkosten zusammen: 

 
Benutzung des Kühlraums         Grundgebühr/Tag  1,- € + angefallener Stromkosten  (0,35€/kWh) 

Benutzung des Schlachtraums   Grundgebühr/Tag  3,- € + angefallener Stromkosten  (0,35€/kWh) 

 

 

      § 4 

 

Von allen Benutzern wird erwartet, dass sie die benutzte Anlage in ordentlichem Zustand 

verlassen. 

 

Eine Kaution in Höhe von 30,- € wird für die Entgegennahme des Schlüssels für den Schlachtraum 

von jedem Benutzer gefordert. Der Benutzer ist verpflichtet, die Zählerstände der Stromzähler selbst 

zu notieren und bei Abweichungen vor der Nutzung zu reklamieren. 

 

Das als Anlage beigefügte Muster des Erfassungsbogens ist ordnungsgemäß auszufüllen. Die 

Kaution wird erst nach Rückgabe des Schlüssels und des Erfassungsbogens erstattet. Bei nicht 

zügiger Rückgabe von Schlüssel und/oder Erfassungsbogen kann die Kaution ganz oder teilweise 

einbehalten werden. 
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       § 5 

 

Für mutwillige Beschädigungen, die durch fahrlässiges und ungebührliches Verhalten entstehen, 

haftet der Benutzer in voller Höhe. 

 

 

       § 6 

 

Die Ortsgemeinde als Hauseigentümerin wird durch den Ortsbürgermeister oder eine von ihm be-

auftragte Person vertreten. Ihren Anordnungen ist Folge zu leisten. Benutzer, die gegen die 

Benutzungsnutzung verstoßen, können von einer weiteren Nutzung ausgeschlossen werden. 

 

 

       § 7 

 

Alle Benutzer stellen die Ortsgemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen frei, die im Zusammen-

hang mit der Benutzung der überlassenen Anlage, einschließlich der Zugänge, entstehen. 

 

 

       § 8 

 

Diese Benutzungs- und Gebührenordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

 

 

 

67744 Kirrweiler, den 01.11.2007 

 

Albert Reiß 

- Ortsbürgermeister- 

 

Dienstsiegel 
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                                 G e m e i n d e   K i r r w e i l e r 

 

                               S c h l a c h t h a u s a b r e c h n u n g 

 

B e n u t z e r                  Name, Vorname: _____________________________________ 

                                                        

                                                         Straße: _____________________________________ 

                                                     

                                                     PLZ, Ort: _____________________________________ 

                                                      

                                                       Telefon : _____________________________________ 

 

Schlüssel abgeholt am ____________________________________________ 

 
Anzahl der Tage für die Schlachtraumbenutzung: :   

 

 

Anzahl der Tage für die Kühlraumnutzung :   

      

     S t r o m z ä h l e r   l i  n k s  

         - Zählerstand Kühlraum-  

 
nachher:       ________________________ 

vorher:         ________________________ 

Verbrauch : ________________________ 

 

    S t r o m z ä h l e r    r e c h t s 

        -Zählerstand Schlachtraum- 

 
nachher:       ________________________ 

vorher:         ________________________ 

Verbrauch:   ________________________ 

Abrechnung: Kühlraum:         ______      Tage x 1,- €    =   ____________ 

                         Schlachtraum:    ______      Tage x 3,- €    =   ____________ 

                         Stromverbrauch:______      kWh x 0,35 €  =   ____________ 

                                                                      Gesamtbetrag  =   ____________ 

 

Hinweise: Die Kaution beträgt 30,- € und wird erst wieder erstattet, wenn der Schlüssel     

                    und diese Abrechnung zurückgegeben werden. 

 

                    Sofern der Zählerstand bereits bei Beginn von der oben stehenden Angabe  

                    abweicht, ist dies vor der Nutzung zu reklamieren. 

                    Es gilt die jeweils aktuelle Gebührensatzung der Gemeinde. 

 

Achtung!  Nach jeder Schlachtung ist der Fettabscheider zu reinigen! 

                   Der Schlachtraum und der Kühlraum ist sauber zu verlassen! 

 

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und die Beachtung der 

Hinweise zur Reinigung. 

 

 

Kirrweiler, den ________________                    ___________________________ 
                                                                                                        (Unterschrift) 

 

 


